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Das neue Online-Portal
www.pavis-proma.de

Alle Entscheidungen zum harmonisierten Markenrecht plus
direkte Verlinkung zu den Entscheidungen des Bundespatentgerichts
und der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts im Volltext.

Klare Vorteile für Sie.

Sie können die Schriftsätze und Schutzrechtsstrategien noch

erfolgreicher aufbauen und sich an der aktuellsten Spruch-

praxis der jeweils entscheidenden Institutionen orientieren.

Sie erkennen aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung und

können das Wissen in Ihrer täglichen Arbeit umsetzen, lange

bevor sie in konventionellen Kommentaren veröffentlicht sind.

Sie sehen sofort, ob eine Entscheidung für Sie oder Ihren

Mandanten von Bedeutung ist.

Sie erhalten die gewünschten Informationen zu Fragen der

absoluten Schutzfähigkeit, zur Verwechslungsgefahr und zu

verfahrensrechtlichen Problemen schnell auf einen Blick dank

einer komprimierten und sehr übersichtlichen Aufbereitung

der relevanten Entscheidungen.

Sie sparen wertvolle Zeit und Kosten durch den Wegfall des

mühsamen Einsortierens von Loseblattsammlungen.

Sie können Texte direkt in ihren Schriftsatz übernehmen.

Wenn Sie weitere Informationen zum Online-Portal PAVIS

PROMA® wünschen, senden wir Ihnen gerne eine ausführliche

Anleitung mit anschaulichen Recherchebeispielen zu.
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Wer Entscheidungen treffen muss,
sollte Entscheidungen kennen.

Die Suche nach den im konkreten Fall einschlägigen Entscheidungen

in Markensachen gleicht häufig der sprichwörtlichen Suche nach der

Nadel im Heuhaufen. Um diese Suche zeitsparend und erfolgreich zu

gestalten, wurde vor mehr als 10 Jahren die PAVIS PROMA CD-ROM

konzipiert und zum Nutzen der Anwender auf dem Markt eingeführt.

Statt der CD-ROM gibt es jetzt das neue Online-Portal  

www.pavis-proma.de.

Sichern Sie sich diesen unverzichtbaren und wertvollen Wissensvor-

sprung.

Hier finden Sie aktuell etwa 25.000 Entscheidungen des Bundes-

patentgerichts (BPatG), des Bundesgerichtshofs (BGH), der

Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts (HABM), des

Gerichts erster Instanz (EuG) und des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften (EuGH) in übersichtlichen und auf die wesentlichen

Gesichtspunkte komprimierten Zusammenfassungen.

Erfasst sind praktisch alle markenrechtlichen Entscheidungen der

genannten Institutionen seit 1995 in den vom BPatG und vom HABM

ausgehenden Instanzenzügen. Daneben sind auch alle Entschei-

dungen des BGH und EuGH zur Verletzung, zur Nichtigkeit oder zum

Verfall von Marken ausgewertet, soweit es dabei etwa um die auch

im Registerverfahren relevanten Fragen der Verwechslungsgefahr,

der Schutzfähigkeit oder der rechtserhaltenden Benutzung von

Marken geht.

Nutzen Sie die kostenlose Testmöglichkeit unter

www.pavis-proma.de

Recherchieren leicht gemacht.

Mit diesem elektronischen Medium und seinen weitreichenden

Recherchemöglichkeiten können Sie sich schnell und effektiv über

die zum Markenrecht ergangenen Entscheidungen informieren,

wobei Sie zudem über eine entsprechende Verlinkung Zugriff auch

auf die Volltextentscheidungen des HABM und des BPatG haben

(beim BPatG derzeit noch eingeschränkt auf die Entscheidungen aus

jüngerer Zeit zurückgehend bis zum Jahr 2003).

Das PROMA® Online-Portal ist mit allen gängigen Internetbrowsern

kompatibel (Internet Explorer, Firefox, Opera).

Zwei Wege – ein Ziel.

Für die Recherche stehen zwei verschiedene Suchwege mit vielfälti-

gen Suchkriterien zur Verfügung. Beide können kombiniert werden

und führen so schnell und zuverlässig zu den einschlägigen Ent-

scheidungen.

Sie können z.B. Entscheidungen zu konkreten Marken, zu

bestimmten Markenformen, zu speziellen Rechtsvorschriften

oder rechtlichen Problemstellungen suchen. 

Sie können die Auswahl der Entscheidungen auf bestimmte

Gerichte und dort sogar auf bestimmte Senate oder

Beschwerdekammern, auf spezielle Waren und

Dienstleistungsbereiche oder auch auf aktuelle oder zurücklie-

gende Zeiträume eingrenzen. 

Die Suche kann grundsätzlich auf jedes Stichwort gerichtet

sein, das im Gesamtdatenbestand aller Auswertungstexte vor-

handen ist.

Generell sind der Fantasie des Anwenders bei der Recherche

und der Auswahl der Suchbegriffe und ihrer Verknüpfung

kaum Grenzen gesetzt.

Beispiel: Volltextsuche

Das BPatG hatte die Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung für die genannten Waren zurückgewiesen, weil das Schutz-
hindernis fehlender Unterscheidungskraft bestehe und nicht durch Verkehrsdurchsetzung beseitigt sei. Die dagegen gerichtete
Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Nach Auffassung des BGH genügt das Wortbildzeichen auch bei Anlegung eines großzügigen
Maßstabs nicht den an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen. Ohne Rechtsfehler hat das BPatG angenommen,
"VISAGE" sei dem inländischen Verkehr - der auf dem einschlägigen Warengebiet an französische Angaben zur beschreibenden
Bezeichnung gewöhnt sei - als der französische Begriff für "Gesicht" bekannt. Soweit die Rechtsbeschwerde der Auffassung des
BPatG, die Grafik der angemeldeten Marke erschöpfe sich in einer nicht schutzbegründenden schlichten blauen Unterlegung des in
normalen weißen Großdrucklettern wiedergegebenen Wortes "VISAGE", entgegenhält, die Verwendung der Farbe Blau in Form eines
langgezogenen, wohlproportionierten Rechtecks sei unüblich, kann sie damit im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden,
weil sie sich damit auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung begibt. 
Das BPatG hat weiter unter Würdigung aller relevanten Gesichtspunkte eine Überwindung des Schutzhindernisses durch Verkehrs-
durchsetzung auch bei unterstellter markenmäßiger Benutzung der angemeldeten Wortbildmarke im Rahmen der benutzten
Gesamtkonzeption "NIVEA VISAGE" zutreffend verneint.

BGH, I ZB 024/05, 21.02.2008

MarkenG §8 Abs2 Nr1, §8 Abs3

Anmeldemarke

DE, Wort, Bildmerkmal, Leitklasse 5 

VISAGE

Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege
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